
 

Für Ihre Unterlagen:  
 
Zurzeit gültige Mitgliedsbeiträge (Stand: April 2018): 
 
MiMu-Mäuse (vorletztes Kindergartenjahr)  € 16 / Monat 
Sing- und Spielkreis l (letztes Kindergartenjahr) € 16 / Monat 
Sing- und Spielkreis II (1. + 2. Klasse)   € 16 / Monat 
Grundchor/Vokalhelden (3. – 5. Klasse)   € 14 / Monat  
Jugendchor (6./7. Klasse)   € 14 / Monat 
Junger Chor (ab 8. Klasse)   € 12 / Monat 
Familienbeitrag (Geschwister) maximal   € 22 / Monat 
 
Die Monatsbeiträge für den Kinder- und Jugendchor Unterwegs, Junger Chor Achern 
Fautenbach, werden quartalsweise zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden 
Jahres eingezogen. 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum 1. Februar und zum 1. August eines Jahres 
nur schriftlich (E-Mail reicht) möglich! 
 
 

Hinweise zum Datenschutz:  
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit dem Kinder- und Jugendchor / Junger Chor Fautenbach in unserer Kirchengemeinde ist 
die Römisch-Katholische Kirchengemeinde Achern, Kirchstr. 21, 77855 Achern, auch 
handelnd durch seine IT- und Logistik-Dienstleister. Datenschutzbeauftragte der 
Seelsorgeeinheit ist Frau Elisabeth Adler-Gößmann, Referat Datenschutz, Schoferstr. 2, 
79098 Freiburg, Email: elisabeth.adler-goessmann@ordinariat-freiburg.de, Tel Mobil: 0157 
805 470 69. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt das KDG (Gesetz über den 
kirchlichen Datenschutz). 
Ihre personenbezogenen Daten sind Ihre Angaben für die Anmeldung Ihres Kindes im 
Kinder- und Jugendchor Unterwegs / Junger Chor Fautenbach und auch aus unserer 
weiteren persönlichen, telefonischen, elektronischen oder postalischen Kommunikation. Der 
Name Ihres Kindes, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie das Geburtsdatum 
sind Voraussetzung, um die Chorarbeit gewährleisten zu können (§ 6 Abs.1 f KDG).  
Bei Proben und Auftritten können allgemeine Gruppenfotos und/oder Filme erstellt werden. 
Diese können in kircheneigenen Kommunikationskanälen veröffentlicht werden, z.B. zur 
Werbung unserer Jugendchorarbeit. 
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Chorarbeit erhoben wurden, 
werden nach Austritt gelöscht. Die Archivordnung der Erzdiözese bleibt dabei unberührt, 
ebenso die 6- bzw. 10-jährigen handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen für 
Geschäfts- und Handelsbriefe (§§ 147 AO, 257 HGB, 6 Abs.1 d KDG). 
Sie haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Rechte auf Auskunft (§ 17 
KDG), Berichtigung (§ 18 KDG), Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG), 
Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG), Widerspruch gegen die Verarbeitung (§ 23 KDG) und 
Löschung (§ 19 KDG) sowie das Recht zur Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz-
Aufsichtsbehörde (§ 48 KDG). 
 
 


